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Liebe Bürgerinnen und Bürger ,
für die gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr möchte ich mich auf das Herzlichste bedanken. 
Ein besonderer Dank gilt allen Einwohnerinnen und Einwohnern, Kameraden und Kameradinnen der 
freiwilligen Feuerwehr, Vereinen, Firmen, Institutionen und Mandatsträgern , die sich zum Wohle der 
Allgemeinheit engagiert haben. 
Ein ganz besonderer Dank gilt denen, die in den letzten schwierigen Monaten die Bereiche der Daseins-
vorsorge nicht nur aufrechterhalten haben, sondern diese unter besonderen Umständen HERVORRA-
GEND gemeistert haben und für uns alle da waren, wie Ärzte*innen, Erzieher*innen, Pfl eger*innen, 
Apotheker*innen, Verkäufer*innen, Essenlieferanten*innen, LKW-Fahrer*innen, u.v.a.m. 
Im Namen der Amtsverwaltung wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein erholsames und friedliches 
Weihnachtsfest.

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen allen Gesundheit.

Mit herzlichen Grüßen
Hartwig

Amtsdirektorin

Christbaum von Peter Cornelius
Wie schön geschmückt der festliche Raum! 

Die Lichter funkeln am Weihnachtsbaum! 
O fröhliche Zeit! O seliger Traum!

Die Mutter sitzt in der Kinder Kreis; 
nun schweiget alles auf ihr Geheiß: 

sie singet des Christkinds Lob und Preis.
Und rings, vom Weihnachtsbaum erhellt, 

ist schön in Bildern aufgestellt des heiligen Buches Palmenwelt.
Die Kinder schauen der Bilder Pracht, 

und haben wohl des Singens acht, das tönt so süß in der Weihenacht!
O glücklicher Kreis im festlichen Raum! 

O goldne Lichter am Weihnachtsbaum! O fröhliche Zeit! O seliger Traum!
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Amtliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Amtlicher Teil

Schließzeiten des Amtes Brüssow (Uckermark) zum Jahreswechsel 2020/2021
und Bereitschaftsdienst des Standesamtes für Notfälle

Das Amt Brüssow bleibt vom 23. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 geschlossen.
Ab	Montag,	4.	Januar	2021,	ist	das	Amt	Brüssow	wieder	erreichbar.	Ab	Dienstag,	5.	Januar	2021,	sind	erforderliche	Be-
suche nach vorheriger Terminabsprache wieder möglich.
In dringenden Fällen besteht ein Bereitschaftsdienst des Standesamtes am 23.12.2020 sowie vom 28.12. bis 30.12.2020.
Von	8:00	bis	12:00	Uhr	ist	Frau	Joachim	unter	der	Rufnummer	0174/7588763	zu	erreichen.

Beschluss 18/20 lt. Beschlussvorlage 18/20 Wahl einer 
Schiedsperson und Bestellung einer Stellvertretenden 
Schiedsperson für das Gebiet des Amtes Brüssow
Der Amtsausschuss beschließt, für die Dauer von fünf Jahren 
Frau Marion Ben Rabah zur Schiedsperson zu wählen und 
Frau Heike Rymas zur stellvertretenden Schiedsperson zu 
bestellen.

Dafürstimmen 9 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschlüsse des Amtsausschusses Brüssow
Beschlüsse vom 17.11.2020

Beschluss 20/20 lt. Beschlussvorlage 0020/20 Berufung 
einer Wahlleiterin und einer stellvertretenden Wahlleiterin
Der Amtsausschuss beruft für die laufende Kommunalwahl-
periode	bis	2024	Frau	Ariane	Pohl,	Kleptow	Nr.	27,	17291	
Schenkenberg, als Wahlleiterin und Frau Ivonne Seefeldt, 
Bahnhofstraße 1b, 17291 Göritz, als deren Stellvertreterin.

Dafürstimmen 9 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 15/2020 lt. Beschlussvorlage 15/2020 Zuwegung 
zur Löschwasserentnahmestelle Carmzow Bröckersee 
Die Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow beschließt, die 
Zuwegung beim Sportplatz bis zur Badestelle des Bröckersee 
für die Amtsfeuerwehr zu ertüchtigen. Die Zufahrt soll mittels 
einer klappbaren Schranke oder einem klappbaren Poller ver-
sehen werden. Die zu verbauenden Materialien werden durch 
das Amt Brüssow bereitgestellt. Die Beräumung der Feldsteine, 
sowie die Umsetzung der baulichen Maßnahmen zum Einbau 
der Schranke/ des Pollers erfolgt durch die Gemeinde Carm-
zow-Wallmow.

Dafürstimmen 0 Gegenstimmen 8 Enthaltungen 0

Herr von Zitzewitz stellt den Antrag eine Abstimmung herbei-
zuführen um das Gremium davon zu überzeugen, den alten 
Weg, Feuerwehrweg feuerwehrtauglich zu ertüchtigen.

Dafürstimmen 8 Gegenstimmen 0 Enthaltungen 0

Beschluss 19/2020 lt. Beschlussvorlage 0019/20 Aufstel-
lungsbeschluss zur 1. Änderung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung der Gemeinde Carmzow-Wallmow für 
den Gemeindeteil Hedwigshof im vereinfachten Verfahren

Beschlüsse der Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow
Beschlüsse vom 25.11.2020

Die Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow beschließt:

1. Für die in der beiliegenden Übersichtskarte gekenn-
zeichneten Flurstücke in der Gemarkung Hedwigshof 
beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Carm-
zow-Wallmow die Aufstellung der 1. Änderung der Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung für den Gemeinde-
teil Hedwigshof im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB. 

 Gemäß § 13 (2) BauGB wird von der frühzeitigen Bürger-
beteiligung	nach	§	3	(1)	und	§	4	(1)	BauGB	abgesehen.

2. Entsprechend § 13 (3) BauGB wird im vereinfachten Ver-
fahren	von	der	Umweltprüfung	nach	§	2	Abs.	4	BauGB,	
von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der 
Angabe nach § 3 (2) Satz 2, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von der zusam-
menfassenden	Erklärung	nach	§	6	(5)	Satz	3	und	§	10	(4)		
abgesehen;	§	4c	(Überwachung)	ist	nicht	anzuwenden.

3. Der Beschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB ortsüblich be-
kanntzumachen.

4.	 Die	Träger	öffentlicher	Belange	sind	zu	beteiligen.

Dafürstimmen 7 Gegenstimmen 1 Enthaltungen 0

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation können sich die einzelnen Sitzungstermine der Gemeindevertretersitzungen 
und die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse der Stadt Brüssow verschieben. Bitte be-
achten Sie daher die Aushänge in den Aushangkästen der Gemeinden sowie die Veröffentlichung auf der Internetseite 
des Amtes Brüssow www.amt-bruessow.de  unter dem Stichpunkt „Ratsinfosystem“.

Veröffentlichung der Sitzungstermine:



Nr. 12/2020 Amtsblatt für das Amt Brüssow (Uckermark) 3

111
110

149

148
150

151
153

152 154

156

155

83
84

85

102

101
100

157 159
158

104

103

52

561 53

55

512

521

54

562
50

49
48

47
46

60

82

45

4041

4243
127

25

23
24

22

21

20
19

16

26

28

30
29

126

38

147

31
34

32

146
144

39

2451

44

M
 = 1 : 2.500

0 1020 3040 50

100
200 m

Legende
Klarstellungsbereich
Ergänzungsflächen
G

rünflächen
Altlastenverdachtsflächen
1. Änderung

1.Änderung
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der G

em
einde C

arm
zow

-W
allm

ow
; O

T H
edw

igshof

Kartengrundlage: https://geoportal.brandenburg.de/geodaten/suche-nach-geodaten/
Stand: 17.09.2020



4	 Amtsblatt	für	das	Amt	Brüssow	(Uckermark)	 Nr.	12/2020

Auslegungsverfahren zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets der 
Ucker und ihrer Zuflüsse Alter Strom, Quillow und Strom

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg 
vom 27. Oktober 2020

Das	Überschwemmungsgebiet	der	Ucker	und	ihrer	Zuflüsse	
Alter Strom, Quillow und Strom soll gemäß § 100 Absatz 1 
Satz 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes in Verbindung 
mit § 76 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes festgesetzt 
werden. Das Überschwemmungsgebiet soll die Gebiete um-
fassen, die bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis 
überschwemmt	oder	durchflossen	werden.	
Das zur Festsetzung vorgesehene Überschwemmungsge-
biet liegt im Gebiet der Stadt Prenzlau, der Ämter Brüssow 
(Uckermark), Gerswalde, Gramzow sowie der Gemeinden 
Nordwestuckermark und Uckerland.
Im Folgenden werden die vom Überschwemmungsgebiet be-
troffenen Flure mit Namen der Gemarkung und Flurnummer 
aufgeführt.
Bandelow: 2, 3 Blindow: 1, 2, 3, 5 Dauer: 2 Ellingen: 1, 2 
Fergitz:	1,	3	Flieth:	8	Göritz:	1,	3,	7	Groß-Sperrenwalde:	4	
Güstow: 2 Herrenwiesen: 1 Klinkow: 2, 3 Malchow: 1 Melzow: 
1	Nechlin:	1	Potzlow:	1,	2,	3,	4,	5,	6	Prenzlau:	1,	2,	17,	18,	19,	
23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	38,	39,	
41,	42,	45	Röpersdorf:	1	Schönwerder:	4,	5,	6	Seehausen:	1,	
2	Seelübbe:	1,	2	Stegelitz:	1,	4	Thiesort-Mühle:	1	Warnitz:	1,	
2, 3 Werbelow: 1 Zollchow: 2
In dem Überschwemmungsgebiet werden die Schutzvorschrif-
ten gemäß § 78 Absätze 1 bis 7 und § 78a Absätze 1 bis 5 

des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Anforderungen des 
§ 101 des Brandenburgischen Wassergesetzes gelten, so-
dass bestimmte Handlungen verboten beziehungsweise nur 
beschränkt zulässig sind. 
Die Festsetzung erfolgt durch eine öffentliche Bekanntma-
chung der Karten, in denen das Überschwemmungsgebiet 
dargestellt ist. Die hier abgebildete Karte dient lediglich der 
Übersicht. Die Festsetzung erfolgt mit Karten im Maßstab 
1:2.500 auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters. Ent-
würfe dieser Karten werden 
 vom    11. Januar 2021
 bis einschließlich  12. Februar 2021
bei der unteren Wasserbehörde bzw. den folgenden Städten, 
Ämtern und Gemeinden zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Der 
vollständige Kartensatz für das gesamte Überschwemmungs-
gebiet liegt bei der unteren Wasserbehörde aus. Bei den ande-
ren Auslegungsstellen werden nur die Kartenblätter ausgelegt, 
die die jeweils zugehörigen Gemeindegebiete betreffen. Eine 
Einsichtnahme ist während der Dienststunden oder gegebe-
nenfalls nach Terminvereinbarung unter der angegebenen 
Telefonnummer möglich. Aufgrund möglicher Coronabeding-
ter Zugangsbeschränkungen der Auslegungsstellen wird ei-
ne vorherige telefonische Terminvereinbarung grundsätzlich 
empfohlen!

1 
  
 
Behörde  Auslegungsort Öffnungszeiten Telefon 
Untere Wasserbehörde des 
Landkreises Uckermark 

17291 Prenzlau 
Karl-Marx-Str. 1 
Landwirtschafts- und 
Umweltamt, Haus 1, Raum 316 

Mo. und Do.   8.00 - 12.00 Uhr 
Di.     8.00 - 12.00 Uhr 
                     und  13.00 - 17.00 Uhr 
Fr.     8.00 - 11.30 Uhr 

03984 703968 

Stadt Prenzlau 17291 Prenzlau 
Am Steintor 4 
Ordnungsamt / Bürgerservice 
Raum 002 

Mo.     8.00 - 16.00 Uhr 
Di. und Do.   8.00 - 18.00 Uhr 
Mi.     8.00 - 12.30 Uhr 
Fr.     8.00 - 13.00 Uhr 

03984 75336 

Amt Brüssow (Uckermark) 17326 Brüssow 
Prenzlauer Str. 8 
Bauamt, Raum 03 

Mo.     8.30 - 12.00 Uhr 
                     und  13.00 - 15.00 Uhr 
Di.     8.30 - 12.00 Uhr 
                     und  13.00 - 17.30 Uhr 
Mi.     8.30 - 12.00 Uhr 
Do.     8.30 - 12.00 Uhr 
                     und  13.00 - 16.00 Uhr 
Fr.     8.30 - 11.00 Uhr 

039742 860-43 

Amt Gerswalde 17268 Gerswalde 
Dorfmitte 14a 
Bauamt, Raum 13 

Nur nach telefonischer Vereinbarung! 
Mo. und Mi.   7.30 - 16.30 Uhr 
Di.     7.30 - 18.00 Uhr 
Do.     7.30 - 17.00 Uhr 
Fr.     7.30 - 12.45 Uhr 

039887 758-0 
039887 758-12 
039887 758-33 

Amt Gramzow 17291 Gramzow 
Poststraße 25 
Bauamt, Haus 2 

Mo, Mi. und Do.    7.00 - 12.00 Uhr 
                    und  12.30 - 16.00 Uhr 
Di.     7.00 - 12.00 Uhr 
                    und  12.30 - 18.00 Uhr 
Fr.     7.00 - 12.00 Uhr 

039861 60033 

Gemeinde 
Nordwestuckermark 

17291 Nordwestuckermark  
OT Schönermark 
Amtsstraße 8 
Bau- u. Ordnungsamt 
Raum 110 

Nur nach telefonischer Vereinbarung! 
Di. und Mi.   9.00 - 12.00 Uhr 
Do.   13.00 - 18.00 Uhr 

039852 479200 

Gemeinde Uckerland 17337 Uckerland 
Lübbenow/Hauptstraße 35 
Fachbereich 2, Raum 16 

Mo. und Do.   8.00 - 16.00 Uhr 
Di.     8.00 - 17.30 Uhr 
Fr.     8.00 - 12.00 Uhr 

039745 86112 

 
 
 

Bis einschließlich 1. März 2021 kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft,	Umwelt	und	Klimaschutz,	Referat	24	(14411	
Potsdam, Postfach 60 11 50) schriftlich zu den Kartenentwür-
fen Stellung genommen werden. Die in der Stellungnahme 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen sollen den Namen 
und die genaue Anschrift der Person enthalten. Bedenken und 
Anregungen, die sich auf Grundstücke beziehen, sollen Ge-
markung, Flur und Flurstück der betroffenen Fläche enthalten.

Weitere Informationen zum Verfahrensablauf sowie zu den 
rechtlichen und fachlichen Grundlagen der Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten erhalten Sie auf den Internetsei-
ten des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz unter folgender Adresse: mluk.brandenburg.de/info/
ueberschwemmungsgebiete. Mit Auslegungsbeginn werden 
dort auch die Kartenentwürfe des festzusetzenden Über-
schwemmungsgebiets veröffentlicht.
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Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes der Ucker
und ihrer Zuflüsse Alter Strom, Quillow, Strom

Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz

LAND BRANDENBURG

0 2 4
km

Überschwemmungsgebiet

Geobasisdaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2017, 
                          Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/
                          Datenquellen_TopPlusOpen.pdf
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Übersichtskarte des Überschwemmungsgebietes der Ucker
und ihrer Zuflüsse Alter Strom, Quillow, Strom

Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz
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Amtliche Bekanntmachungen – Ende – 
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Liebe Eltern der Vorschulkinder des Schulbezirks der Grundschule Göritz, 
die	Anmeldung	für	das	kommende	Schuljahr	fi	ndet	coronabedingt	vom	04.	–	22.Januar	2021	in	der	Goethe-Grundschule	
Göritz statt. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte unbedingt im Vorfeld telefonisch einen Termin. Das 
Schulsekretariat erreichen Sie montags bis donnerstags von 08.00 – 11.00 Uhr unter der Telefonnummer 039851-79071.
Zum	Schuljahr	2020/21	werden	alle	Kinder	schulpfl	ichtig,	die	bis	zum	30.	September	2020	das	6.	Lebensjahr	vollenden.	
Informationen zur Aufnahme jüngerer Kinder gibt die Schule. 
Bitte bringen Sie zu o.g. Termin die Geburtsurkunde, das Ergebnis der Sprachstandsfeststellung und auch Ihr Kind mit. 
Bei Alleinerziehenden benötigen wir eine Sorgeberechtigungs-Erklärung. 
Mit freundlichen Grüßen S. Matzdorf

Anmeldung zur Einschulung Grundschule Göritz

Unsere Weihnachtswünsche

Besinnliche Lieder, manch´ liebes Wort,
Tiefe Sehnsucht, ein trauter Ort.
Gedanken, die voll Liebe klingen
und in allen Herzen schwingen.
Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft
mit seinem zarten, lieblichen Duft.
Wir wünschen allen zur Weihnachtszeit
Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit!

Die Kinder und Erzieher der
Kita „Sonnenschein“ aus Brüssow
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60. Mathematik-Olympiade im Schuljahr 2020/2021
in der Regenbogengrundschule Brüssow

Naturbingo im Brüssower Park

Am 30.09.2020 fand die 1. Schulstufe der 60. Mathema-
tik-Olympiade mit 12 Schülerinnen und Schülern der Regen-
bogengrundschule	Brüssow	aus	Klasse	3,	4,	5	und	6	unter	
Leitung von Herrn Block statt.
Besonders erfolgreich war Ole Zehm aus Klasse 3 mit der 
besten	Gesamtpunktzahl	(30/40	Punkte)	aller	12	Teilnehmer.

Klasse 3: 1. Platz: Ole Zehm
  2. Platz: 1 Schüler 
  3. Platz: Leon Blyszko
	 	 4.	 Platz:	Filip	Wegierek

Klasse	4:	 1.	 Platz:	Oliwia	Palczynska	und	
   Mateusz Wojniusz-Zmitrowicz
  2. Platz: Elias Briese
  3. Platz: Ole Kluth

Klasse 5: 1. Platz: Thorge Freund
  2. Platz: Nikodem Blyszko

Klasse 6: 1. Platz: Oskar Kolis-Chybowski
  2. Platz: Lennox Siebert

Wir gratulieren allen Teilnehmern!

E. Siegmund Schulleiterin 
Regenbogengrundschule Brüssow

Wir, die Kinder der Kita „Sonnenschein“ in Brüssow, hatten 
uns vorgenommen Naurbingo zu spielen. Dazu bereiteten die 
Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen eine Sammelkiste 
vor. Unser Naturbingo starteten wir im Brüssower Park. Schnell 
wurden viele der geforderten Naturmaterialien gefunden, z.B. 
Moos, Baumrinde Schneckenhäuser, Stöcker, usw. Nur den 
Farn	konnten	wir	leider	nicht	finden.	Zur	Stärkung	hatten	wir	
unsere Obstdosen und selbstgebackene Kekse dabei. Zurück 
in der Kita, haben wir nochmal alle gefundenen Materialien 
näher betrachtet und mit unserer Liste verglichen. Wir waren 
stolz auf unser Ergebnis. Es war ein schöner und lehrreicher 
Vormittag in der Natur!

Ihr Team der Kita „Sonnenschein“ aus Brüssow

Ein Jahr geht zu Ende. Anlass einen Augenblick stehenzubleiben, zurückzuschauen, nachzudenken. 
Anlass, um zu danken für Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg, für Frieden in uns und um uns, für Menschen, 
die uns begegnet sind und mit denen wir angenehme Momente verbracht haben.

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brüssow,

für die Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr möchte ich mich auf das Herzlichste 
bedanken. Ein besonderer Dank gilt allen Einwohnerinnen und Einwohnern, Vereinen, 

Firmen und Institutionen, der Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten, 
die uns in diesem Jahr aktiv unterstützt haben. Weiterhin möchte ich mich bei allen 

bedanken, die gerade in dieser Coronazeit alles dafür getan haben um 
das öffentliche Leben weiter aufrechtzuerhalten um diese Coronakrise so gut wie 

möglich zu überstehen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine 
besinnliche und, trotz Corona, fröhliche Weihnachten 

sowie viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr 2021.

M. Rakow
ehrenamtlicher Bürgermeister
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Kirchliche Informationen

Ev. Pfarrsprengel Schönfeld Gottesdienste und Veranstaltungen 

Das sind unsere geplanten Gottesdienste und Veranstaltungen, auf Grund der derzeitigen Situation können jederzeit 
Veränderungen eintreten. Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.kirche-schoenfeld.org, in unseren 
Schaukästen oder rufen sie uns an 039854 546

Fr. 18.12. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sa.	 20.12.	 	 4.	Advent
  17.00 Uhr Göritz Musikalischer Gottesdienst 

mit dem Singkreis Schönfeld
Do.	24.12.	 	 Heilig	Abend	
  15.30 Uhr Kleptow
  15.30 Uhr Carmzow 
	 	 16.45	Uhr	 Göritz
	 	 16.45	Uhr	 Tornow
  18.00 Uhr Schönfeld
   (Bitte verteilen Sie sich auf 
   alle Kirchen)
Fr. 25.12. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
Sa. 26.12.  2. Christtag 
  10.00 Uhr Baumgarten Musikalischer Gottes-

dienst für alle Gemeinden  
Do. 31.12.  Silvester
  15.00 Uhr Klockow (für alle Gemeinden, 
   Predigt zur neuen Jahreslosung Dipl.

Theol. Rainer Krause, Abendmahl, 
Schönfelder Bläser, Fahrdienst)

Fr. 01.01. 18.00 Uhr Malchow keine Andacht zum Wo-
chenschluss

Sa. 02.01. 16.00 Uhr Kirche Malchow   
   Geistliche Musik zu Neujahr mit dem 

Kammerchor BeneCantemus Berlin 
unter Ltg. von Martin Kondziella. Wer-
ke von Palestrina, Distler, Eccard u.a.

Fr. 08.01. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 10.01. 09.00 Uhr Carmzow
  10.15 Uhr Göritz (für alle Gemeinden)
Fr. 15.01. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss
So. 17.01. 09.00 Uhr Kleptow
  10.15 Uhr Schönfeld (für alle Gemeinden) 
Fr. 22.01. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochenschluss

wöchentlich
Christenlehre, Flöten- und Gitarrengruppen, Junge Gemeinde, 
Bläserchor, Handarbeitskreis, 

Konfirmanden-	u.	Religionsunterricht,	Schönfelder	Frauenkreis	
20.01. (L) und 17.02. (S), Gemeindenachmittage 
Schönfeld 25.01. (S), Baumg./Klept./Carmz 27.01. (C), 
Klockow	04.02.	Ludwigsburg	08.03.,	Göritz	10.02.,	Göritzer	
Frauenkreis	(n.V.),	Klockower	Kaffeerunde	14.01.	u.	18.02.,	
Gemeindekirchenrat (11.01.)
Zu allen Veranstaltungen bieten wir kostenfreie Fahrgelegen-
heiten an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Weitere Termine und Vorankündigung

Musikalischer Gottesdienst mit dem Singkreis Schönfeld 
und Mitgliedern unserer Instrumentalkreise
Sonnabend 19. Dezember um 17 Uhr Kirche Göritz

Geistliche Musik zu Neujahr 
mit dem Kammerchor BeneCantemus Berlin unter Ltg. von 
Martin Kondziella. 
Werke von Palestrina, Distler, Eccard u.a.
Sonnabend 2. Januar um 16 Uhr Kirche Malchow   

Angst oder nüchterne Gelassenheit?
Lassen wir uns in der Corona - Krise von Hypothesen be-
stimmen?
Andacht, Vortrag und Gemeindeabend mit Dr. Paul Branden-
burg (Berlin), Immunologe, Allgemein- und Notfallmediziner, 
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, der Deut-
schen Transplantationsgesellschaft und der Gesellschaft für 
Tauch- und Überdruckmedizin, Autor (Kliniken und Nebenwir-
kungen), Gründer des Online-Dienstes DIPAT zur Erstellung 
von Patientenverfügungen
Donnerstag	14.	Januar		-		18	Uhr	Kirche	Malchow

Fritz von Uhde - Der große religiöse Maler 
Gemeindeabend mit Pfr. R.-G. Schein aus Templin
Mittwoch den 20. Januar um 17 Uhr im Gutshaus Ludwigsburg

Wintercamp für die 1.-6. Klasse 26.2.-28.2. 2021
Evangel. Kinder und Jugendhaus Klockow

Evangelische Kirchengemeinde Brüssow

Gottesdienste Dezember/Januar
Gottesdienste	dürfen	weiterhin	stattfinden.	
Die	Gottesdienste	finden	in	den	nächsten	Wochen	in	den	Kir-
chen statt.
20.12.2020		 4.	Advent	 10:00	Uhr		 Brüssow

24.12.2020 Heilig Abend 
Der Heilige Abend kann leider in diesem Jahr nicht in unseren 
Kirchen	stattfinden,	weil	wir	die	Abstandsregelungen	nicht	
einhalten können.  Aber zum Heiligen Abend gehören die alten 
Melodien, die Lichter, die Weihnachtsgeschichte und und und! 
Weihnachten darf nicht ausfallen und die Botschaft ist diesem 
Jahr so wichtig für uns: „Es gibt keine größere Kraft als die 
Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis.“ 

Ja, Weihnachten ein Fest gegen die Angst. Jesus will zu uns 
kommen, in unser Herz, in unser Leben und uns beistehen. 
Wenn dieses Jahr mal kein Trubel ist, keine Hektik, keine Weih-
nachtsfeier, dann können wir uns darauf besinnen, was uns 
Menschen ausmacht, dass die Dimension Gottes meinem 
Leben einen Mehrwert schenkt. Gott liegt uns am Herzen, dar-
um wird er Mensch in Jesus. Alles dreht sich bei Gott um Dich 
und Mich. Er ruft uns in unserer Angst zu:  „ Fürchte Dich nicht 
und ich zeige Dir, wie dein Leben auch noch anders aussehen 
kann“!  Diese Zeiten führen uns doch vor Augen, wer es gut 
mit	uns	meint	oder	wer	nur	Profit	mit	uns	machen	will,	oder	
manipulieren will.  Mit unserer Weihnachtskanzel wollen wir 
am Heilig Abend unterwegs sein und Ihnen die fröhliche und 
freimachende Weihnachtsbotschaft in die Dörfer und unserer 
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kleinen Stadt bringen.Wir freuen uns auf diesen Abend und 
laden Sie herzlich dazu ein!

14:00	 Woddow	auf	dem	Kirchplatz
14:30	 Bagemühl	auf	dem	Kirchplatz
15:00 Battin auf dem Kirchplatz
15:30 Grünberg auf dem Kirchlatz
16:00 Fahrenwalde MVB Gelände unter der Halle
16:45	 Trampe	vor	der	Kirche
17:15 Brüssow auf dem Kirchplatz
17:45	 Grimme	auf	dem	Kirchplatz
18:20 Menkin vor der Kirche
18:50 Wollschow vor der Kirche

26.12.2020 2. Weihnachtsfeiertag
  10:00 Uhr  Grünberg                                            
27.12.2020  10:00 Uhr   Bröllin
31.12.2020		 Silvester		 14:00	Uhr		 	 Brüssow	
01.01.2021  Neujahr 16:00 Uhr   Brüssow
03.01.2021   10:00 Uhr   Brüssow 
10.01.2021   10:00 Uhr   Brüssow 
17.01.2021   10:00 Uhr   Brüssow 
24.01.2021	 	 10:00	Uhr		 	 Brüssow

Lebendiger Adventskalender 2020 in der Kirchengemeinde 
In diesem Jahr läuft alles anders ab und darum muss der Le-
bendige Adventskalender auch anders ablaufen, unter Corona 
Bedingungen. Wir wollen das Licht in die Dörfer und unsere 
kleine Stadt bringen. In diesen Zeiten für uns das Wichtigs-
te. Aus diesem Grund wurde auf einem Anhänger ein Stern 

gebaut. Dabei hat uns   Roland Trapp aus Friedrichshof sehr 
geholfen und wir sind ihm sehr dankbar. 
Eine kurze Andacht soll draußen gefeiert werden und jeder 
und jede kann sich ein Licht mit nach Hause nehmen. Denn 
wir bereiten uns auf Weihnachten vor, ein Fest, das uns zeigt, 
dass das Licht sich durchsetzt und wir uns nicht zu fürchten 
brauchen. Herzliche Einladung!
(Do)  17. Dezember in Brüssow 18:00 Uhr (Kirchplatz)
(Fr)  18. Dezember in Menkin 16:00 Uhr (vor der Kirche)
(Mo)  21. Dezember in Fahrenwalde 18:00 Uhr (Kirchplatz)

Kirchdach Straßensammlung in Brüssow
Eigentlich wollten wir eine Straßensammlung für unser Kirch-
dach in Brüssow machen, aber die gegenwärtige Lage hat alles 
verändert. Wir dürfen keine Straßensammlung durchführen. Aus 
diesem Grund hat der Kirchgemeinderat sich überlegt, dass wir 
Anfang Januar in alle Haushalte einen Spendenbrief schicken. 
Wir hoffen auf ihr Verständnis und sind dankbar für alle Unter-
stützung. Im Frühjahr 2021 soll die Baumaßnahme beginnen!

Der Seniorenkreis, 50plus und der Männerkreis müssen 
leider im Dezember und Januar ausfallen.

Weitere Information
Alle Veranstaltungen sind den gegenwärtigen Verordnungen 
anzupassen. Verschärfungen entnehmen sie bitte aus den 
Medien oder auf unserer Internetseite: www.kirchengemein-
de-bruessow.de  Gegenwärtig gelten die Hygienebestimmun-
gen, Abstand, Maske und Desinfektion bei unseren Veranstal-
tungen in der Kirche. Wir bitten um Verständnis und hoffen, 
dass alle gesund bleiben. 

Anzeigen

Danksagung
Für die aufrichtige Anteilnahme 

durch liebevolle, persönliche 
und geschriebene Worte, 

Blumen & Geldzuwendungen 
sowie das ehrende Geleit 

zur letzten Ruhestätte 
unserer lieben Verstorbenen

Ingrid Berg
möchten wir uns auf diesem Wege 

bei allen Verwandten, Freunden, 
Nachbarn und Bekannten herzlich bedanken.

Besonderer Dank gilt dem Pfl egepersonal der 
Diakonie Prenzlau, dem Taxiunternehmen Koppe,
 den Tützpatzern, dem Bestattungshaus Lehmann 

für die liebevolle Begleitung und die 
würdevolle Ausgestaltung der Trauerfeier sowie 

Herrn Pfarrer Dietz für die tröstenden Worte 
in der schweren Stunde des Abschieds.

Im Namen aller Angehörigen
Mathias Berg

Ludwigsburg, im November 2020 
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Sport – Vereinstätigkeiten – Sonstiges

Stadtwerke Schwedt GmbH, Heinersdorfer Damm 55-57, 16303 Schwedt/Oder

Pressemitteilung
Schwedt, den 27.11.2020

Brüssow und seine Ortsteile können aufatmen
Aktionsverlängerung – Chance auf einen geförderten Glasfaser-Hausanschluss bis 15. Januar 2021
Aufgrund der aktuellen Lage mussten Informationsveranstaltungen und Beratungstermine zum Glasfaserausbau in der Region abge-
sagt werden. Um dennoch allen Hausbesitzern in Brüssow (Ausbaugebiet UM-03) die Gelegenheit zu geben, den für sie kostenfreien 
Glasfaser-Hausanschluss zu beantragen, gibt es nun einen Aufschub. Der Landkreis und die Partner des Ausbaus, die e.discom 
Telekommunikation GmbH und die Stadtwerke Schwedt GmbH, konnten diese Fristverlängerung gemeinsam bewirken. Noch bis 
zum 15. Januar 2021 können sie auf www.glasfaser-sws.de prüfen ob ihre Adresse förderfähig ist und die Glasfaserverlegung bis ins 
eigene Haus beantragen. 

Chance nutzen, aktiv werden!
Bisher haben rund 60% Prozent der förderfähigen Haushalte in der Region den Grundstücknutzungsvertrag eingereicht, der das erste 
Interesse für den Glasfaser-Hausanschluss bekundet. „Lassen Sie diese Chance nicht verstreichen, denn solch ein Förderpaket wird für 
die Betroffenen so nicht wiederkommen,“ appelliert Toni Holtschke-Hanisch, Vertriebsleiter der Stadtwerke Schwedt und erklärt weiter: 
„Alle betroffenen Hauseigentümer wurden bereits 
von uns angeschrieben. Senden Sie den ausge-
füllten Vertrag an uns, die Stadtwerke Schwedt, 
zurück. Wir nehmen dann mit Ihnen Kontakt auf 
und besprechen gemeinsam mit Ihnen das weitere 
Vorgehen.“ Wer die Förderung in Anspruch nehmen 
möchte, muss bis zum 15.01.2021 aktiv werden.
Gerade die letzte Zeit hat gezeigt, wie wichtig die 
Digitalisierung im Alltag ist und welche Chancen sie 
eröffnet.		Egal,	ob	Home-Offi	ce,	Videokonferenzen	
mit den Kollegen, Streamen und Surfen zu Hause: 
Nur mit einem Glasfasernetz lassen sich die gro-
ßen Datenmengen heute und in Zukunft bewältigen. 
Denn gegenüber zur Kupferleitung gibt es kein bis 
zu mehr, sondern eine garantierte Bandbreite ohne 
Leistungsverlust. Für Fragen zum Grundstücknut-
zungsvertrag, der Hausbegehung sowie den pas-
senden Internet u- Telefonprodukten stehen die 
Kundenberater der Stadtwerke Schwedt zur Verfü-
gung:	per	Telefon	unter	03332	449-449,	per	E-Mail	
glasfaser@stadtwerke-schwedt.de	oder	per	Post	an	
Heinersdorfer Damm 55-57, 16303 Schwedt/Oder.

Infos & Kontakt
Telefon: 03332 449-449

glasfaser@stadtwerke-schwedt.de

www.glasfaser-sws.de

Jetzt aber schnell!

Das modernste 
Glasfasernetz

kommt jetzt 
zu Ihnen

nach Hause.

GLASFASERAUSBAU 
IN IHRER REGION

Landkreis
Uckermark

Verpassen Sie nicht Ihren  

Anschluss an die Zukunft!

Wir konnten für Sie den Aktionszeitraum verlängern. Entscheiden Sie sich noch 
bis zum 15.01.2021 für einen kostenfreien Glasfaser-Hausanschluss*
*Laut Förderrichtlinie. Ausbaugebiet UM-03

Verfügbarkeit prüfen unter: 
www.glasfaser-sws.de
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Auf der Sitzung der Verbandsversammlung des Nord-Ucker-
märkischen Wasser- und Abwasserverbandes am 25.11.2020 
wurden folgende Satzungen neu beschlossen:
• Satzung über die leitungsgebundene Abwasserbesei-

tigung im Verbandsgebiet des Nord-Uckermärkischen 
Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA)  - Abwasser-
satzung Kanal 

•	 Satzung	über	die	dezentrale	Entsorgung	von	abflusslosen	
Sammelgruben und Kleinkläranlagen im Verbandsgebiet 
des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserver-
bandes (Schmutzwasserbeseitigungssatzung mobil)

• Gebührensatzung zur Satzung über die leitungsge-
bundene Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet des 
Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverbandes 
(NUWA), gültig ab 01.01.2021

• Gebührensatzung zur Satzung über die dezentrale Ent-
sorgung	von	abflusslosen	Sammelgruben	und	Kleinklär-

Der NUWA beschließt neue Satzungen

anlagen im Verbandsgebiet des Nord-Uckermärkischen 
Wasser- und Abwasserverbandes, gültig ab 01.01.2021

• Ergänzende Bestimmungen des Nord-Uckermärkischen 
Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA) zur Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV), gültig ab 01.01.2021

Die Satzungen werden am 21. Dezember 2020 im Amtsblatt 
für den Landkreis Uckermark veröffentlicht. 
Eine Bekanntmachung erfolgt außerdem auf der Internetseite 
des NUWA unter www.nuwa.de.
Anbei die Preise für die Trinkwasserversorgung im Verbands-
gebiet: 
Anlage 1 zu den Ergänzenden Bestimmungen des Nord-Ucker-
märkischen Wasser- und Abwasserverbandes (NUWA) zur 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser

  Seite 1 von 3 

Anlage 1 zu den Ergänzenden Bestimmungen des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Ab-
wasserverbandes (NUWA) zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser 
 
Preisblatt Trinkwasser  
 
1. Entgelte für die Lieferung von Trinkwasser / Bauwasser  
Das Trinkwasser-/ Bauwasserentgelt setzt sich aus dem Grundpreis für den Trinkwasseranschluss bzw. vorverlegten Hausan-
schluss und dem Arbeitspreis für die bezogene Menge Trinkwasser zusammen.  
Gewerbe ohne eigenen Trinkwasserhausanschluss werden jeweils einem Grundpreis für einen Großwasserzähler gleichgesetzt. 
 

Der Grundpreis für den Trinkwasserhausanschluss bzw. vorverlegten Hausanschluss beträgt entsprechend der Zählernennleistung 
(Q3/Qn) bzw. Anschlussnennweite (DN) für einen Wasserzähler: 
Bezeichnung  Qn m³/h DN Grundpreis 

je Zähler/Jahr -netto- 
Grundpreis 

je Zähler/Jahr -brutto- 

bis Q3 = 4 bis 2,5 20 mm 155,62 € 166,51 € 

Q3 = 10 bis 6,0 25 mm 737,23 € 788,84 € 

Q3 = 16 bis 10,0 40 mm 1.472,37 € 1.575,44 € 

Q3 = 25 bis 15,0 50 mm 1.514,75 € 1.620,78 € 

Q3 = 63 bis 40,0 80 mm 1.832,30 € 1.960,56 € 

Q3 = 100 bis 60,0 100 mm 2.149,85 € 2.300,34 € 

Q3 = 250 bis 150,0 150 mm 2.478,35 € 2.651,83 € 

> Q3 = 250 ab 150,0 > 150 mm 2.792,25 € 2.987,71 € 

 
Der Grundpreis für eine zusätzliche Messeinrichtung (Gartenwasserzähler als Unterzähler) beträgt: 
Position Grundpreis  

je Zähler/Jahr -netto- 
Grundpreis 

je Zähler/Jahr -brutto- 

Grundpreis  21,80 € 25,94 € 

 
Der Arbeitspreis beträgt: 
Position netto brutto 

Arbeitspreis 1.44 €/m³ 1,54 €/m³ 
Für Großabnehmer – mit Hauptsitz im Verbandsgebiet des NUWA – mit einem jährlichen Wasserverbrauch von > 2.000 m³ je 
Verbraucherstelle können Sonderpreise beantragt werden. Die Sonderpreise bedürfen der Genehmigung des Verbandsausschus-
ses. 
Für die nur vorübergehende Versorgung kann der NUWA gesonderte Preise festlegen.  
 
Das Bereitstellungsentgelt für Abnahmestellen, die der Bereitstellung von Trinkwasser für Reserve-, Havarie-, Feuerlösch- oder 
sonstige Vorhaltezwecke dienen, bezieht sich auf die Anschlussnennweite (DN) in folgender Größe pro Tag: 
DN Entgelt/Tag 

-netto- 
Entgelt/Tag 

-brutto- 

bis 100 mm 3,50 € 3,75 € 

bis 150 mm 5,00 € 5,35 € 

bis 200 mm 7,00 € 7,49 € 

ab 200 mm 10,00 € 10,70 € 
 

2. Hausanschlusspauschale für Hausanschlüsse mit einer Anschlussnennweite bis einschließlich 
DN 40 und einer Anschlusslänge bis einschließlich 30 m 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Hausanschlüsse mit einer Anschlussnennweite bis einschließlich DN 40 
und einer Anschlusslänge bis einschließlich 30 m 

2.336,45 2.500,00 

Nachlass für Eigenleistung Erdarbeiten je lfd. Meter 
bei Einhaltung der Vorgaben des NUWA 

28,32 30,30 

Herstellung von Durchbrüchen für die Hauseinführung 
(Bodenplatte, Mauerwerk etc.) durch den NUWA 

Nach tatsächlichem Aufwand 

Zuschlag für temporären Hausanschluss (vorverlegter Hausanschluss) in 
Verbindung mit der Errichtung eines Hausanschlusses 

845,79 905,00 

Temporärer Hausanschluss für Veranstaltungen etc.  Nach tatsächlichem Aufwand 
 
Ist bei der Verlegung eines Einzelanschlusses durch den NUWA eine Hauseinführung notwendig, wird dem Kunden eine zertifizierte 
Hauseinführung kostenfrei zur Verfügung gestellt; die Einbaukosten trägt der Kunde. Bei der zeitgleichen Verlegung mehrerer Haus-
/Netzanschlüsse (andere Medien) durch den NUWA und die Stadtwerke Prenzlau GmbH in einem gemeinsamen Graben wird die 
entsprechende, zertifizierte Hauseinführungskombination (Mehrspartenhauseinführung-MSH) dem Kunden kostenfrei zur Verfügung 
gestellt; die Möglichkeit zur Erbringung von Eigenleistungen entfällt hier. Der Kunde trägt die Einbaukosten für die Hauseinführung. 
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Anlage 1 zu den Ergänzenden Bestimmungen des Nord-Uckermärkischen Wasser- und Ab-
wasserverbandes (NUWA) zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser 
 
Preisblatt Trinkwasser  
 
1. Entgelte für die Lieferung von Trinkwasser / Bauwasser  
Das Trinkwasser-/ Bauwasserentgelt setzt sich aus dem Grundpreis für den Trinkwasseranschluss bzw. vorverlegten Hausan-
schluss und dem Arbeitspreis für die bezogene Menge Trinkwasser zusammen.  
Gewerbe ohne eigenen Trinkwasserhausanschluss werden jeweils einem Grundpreis für einen Großwasserzähler gleichgesetzt. 
 

Der Grundpreis für den Trinkwasserhausanschluss bzw. vorverlegten Hausanschluss beträgt entsprechend der Zählernennleistung 
(Q3/Qn) bzw. Anschlussnennweite (DN) für einen Wasserzähler: 
Bezeichnung  Qn m³/h DN Grundpreis 

je Zähler/Jahr -netto- 
Grundpreis 

je Zähler/Jahr -brutto- 

bis Q3 = 4 bis 2,5 20 mm 155,62 € 166,51 € 

Q3 = 10 bis 6,0 25 mm 737,23 € 788,84 € 

Q3 = 16 bis 10,0 40 mm 1.472,37 € 1.575,44 € 

Q3 = 25 bis 15,0 50 mm 1.514,75 € 1.620,78 € 

Q3 = 63 bis 40,0 80 mm 1.832,30 € 1.960,56 € 

Q3 = 100 bis 60,0 100 mm 2.149,85 € 2.300,34 € 

Q3 = 250 bis 150,0 150 mm 2.478,35 € 2.651,83 € 

> Q3 = 250 ab 150,0 > 150 mm 2.792,25 € 2.987,71 € 

 
Der Grundpreis für eine zusätzliche Messeinrichtung (Gartenwasserzähler als Unterzähler) beträgt: 
Position Grundpreis  

je Zähler/Jahr -netto- 
Grundpreis 

je Zähler/Jahr -brutto- 

Grundpreis  21,80 € 25,94 € 

 
Der Arbeitspreis beträgt: 
Position netto brutto 

Arbeitspreis 1.44 €/m³ 1,54 €/m³ 
Für Großabnehmer – mit Hauptsitz im Verbandsgebiet des NUWA – mit einem jährlichen Wasserverbrauch von > 2.000 m³ je 
Verbraucherstelle können Sonderpreise beantragt werden. Die Sonderpreise bedürfen der Genehmigung des Verbandsausschus-
ses. 
Für die nur vorübergehende Versorgung kann der NUWA gesonderte Preise festlegen.  
 
Das Bereitstellungsentgelt für Abnahmestellen, die der Bereitstellung von Trinkwasser für Reserve-, Havarie-, Feuerlösch- oder 
sonstige Vorhaltezwecke dienen, bezieht sich auf die Anschlussnennweite (DN) in folgender Größe pro Tag: 
DN Entgelt/Tag 

-netto- 
Entgelt/Tag 

-brutto- 

bis 100 mm 3,50 € 3,75 € 

bis 150 mm 5,00 € 5,35 € 

bis 200 mm 7,00 € 7,49 € 

ab 200 mm 10,00 € 10,70 € 
 

2. Hausanschlusspauschale für Hausanschlüsse mit einer Anschlussnennweite bis einschließlich 
DN 40 und einer Anschlusslänge bis einschließlich 30 m 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Hausanschlüsse mit einer Anschlussnennweite bis einschließlich DN 40 
und einer Anschlusslänge bis einschließlich 30 m 

2.336,45 2.500,00 

Nachlass für Eigenleistung Erdarbeiten je lfd. Meter 
bei Einhaltung der Vorgaben des NUWA 

28,32 30,30 

Herstellung von Durchbrüchen für die Hauseinführung 
(Bodenplatte, Mauerwerk etc.) durch den NUWA 

Nach tatsächlichem Aufwand 

Zuschlag für temporären Hausanschluss (vorverlegter Hausanschluss) in 
Verbindung mit der Errichtung eines Hausanschlusses 

845,79 905,00 

Temporärer Hausanschluss für Veranstaltungen etc.  Nach tatsächlichem Aufwand 
 
Ist bei der Verlegung eines Einzelanschlusses durch den NUWA eine Hauseinführung notwendig, wird dem Kunden eine zertifizierte 
Hauseinführung kostenfrei zur Verfügung gestellt; die Einbaukosten trägt der Kunde. Bei der zeitgleichen Verlegung mehrerer Haus-
/Netzanschlüsse (andere Medien) durch den NUWA und die Stadtwerke Prenzlau GmbH in einem gemeinsamen Graben wird die 
entsprechende, zertifizierte Hauseinführungskombination (Mehrspartenhauseinführung-MSH) dem Kunden kostenfrei zur Verfügung 
gestellt; die Möglichkeit zur Erbringung von Eigenleistungen entfällt hier. Der Kunde trägt die Einbaukosten für die Hauseinführung. 
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Treten bei der Herstellung eines Hausanschlusses besondere Erschwernisse auf, z.B. Durchbruch durch alte Fundamente, Findlinge, 
Dükerungen, Kreuzungen, Grundwasserabsenkungen etc., so werden hierdurch entstehende Mehrkosten nach tatsächlichem Auf-
wand zusätzlich zu den Pauschalsätzen berechnet. 
 
 
 
 

3. Hausanschlusskosten für Netzanschlüsse mit einer Anschlussnennweite größer DN 40 oder  
einer Anschlusslänge größer 30 m 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Hausanschlüsse mit einer Anschlussnennweite größer DN 40 oder  
einer Anschlusslänge größer 30 m 

Nach tatsächlichem Aufwand 

Zuschlag für temporären Hausanschluss (vorverlegter Hausanschluss)  
in Verbindung mit der Errichtung eines Hausanschlusses 

Nach tatsächlichem Aufwand 

Temporärer Hausanschluss für Veranstaltungen etc. Nach tatsächlichem Aufwand 
 

4. Entgelte für den Wechsel einer Messeinrichtung wegen mangelnden Schutzes vor Abwasser, 
Grundwasser, Frost usw., wegen Beschädigung der Verplombung und zum Zwecke der  
Befundprüfung 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
bis einschließlich Q3, 16  

249,79 267,28 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
bis einschließlich Q3, 16 als Funkzähler 

401,71 429,83 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
größer Q3, 16  851,21 910,79 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
größer Q3, 16 als Funkzähler 

Nach tatsächlichem Aufwand 

 

5. Entgelt für die Veränderung des Hausanschlusses, die durch Änderung oder Erweiterung der 
Kundenanlage erforderlich ist oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst wird 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Veränderung des Hausanschlusses, die durch Änderung oder Erweite-
rung der Kundenanlage erforderlich ist, oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst wird 

Nach tatsächlichem Aufwand 

 

6. Entgelte für die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Einstellung der Versorgung nach § 33 AVBWasserV  
bei einer Zählernennleistung bis einschließlich Q3,16 

156,25 Unterliegt nicht USt. 

Einstellung der Versorgung nach § 33 AVBWasserV 
bei einer Zählernennleistung größer Q3,16 270,00 Unterliegt nicht USt. 

Einstellung der Versorgung (zeitweilige Stilllegung auf Kundenwunsch) 
bei einer Zählernennleistung bis einschließlich Q3,16 

156,25 167,19 

Einstellung der Versorgung (zeitweilige Stilllegung auf Kundenwunsch) 
bei einer Zählernennleistung größer Q3,16 

270,00 288,90 

Wiederaufnahme am Zählplatz oder an vorhandener Absperrvorrichtung 
bei einer Zählernennleistung bis einschließlich Q3, 16 

156,25 167,19 

Wiederaufnahme am Zählplatz oder an vorhandener Absperrvorrichtung 
bei einer Zählernennleistung größer Q3, 16 270,00 288,90 

Werden zur Einstellung bzw. Wiederaufnahme der Versorgung besondere Arbeiten erforderlich, z.B. physische Abtrennung des 
Hausanschlusses sowie die Wiederaufnahme der Versorgung nach physischer Abtrennung, ist der NUWA berechtigt, anstelle der 
vorgenannten Pauschalen die Kosten nach tatsächlichen Aufwand in Rechnung zu stellen. Dies gilt auch für gescheiterte Versuche, 
sofern der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer das Scheitern zu vertreten hat. 
 
 

7. Entgelte für die Inbetriebsetzung eines Gartenwasserzählers (als Unterzähler) 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Inbetriebsetzung nach § 13 AVBWAsserV 
bei einer Zählernennleistung bis Q3,4  (Unterzähler) 130,00 154,70 

 
 

8. Entgelte für vergebliche Anfahrten und Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Entgelt für eine vergebliche Anfahrt, wenn der Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer diese zu vertreten hat 

123,75 (19 % USt.) 147,26 

Zusätzliches Entgelt für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit  40,50 43,34 

Regelarbeitszeiten des NUWA: Mo – Do: 7.00 bis 15.45 Uhr und Fr: 7.00 Uhr bis 12:15 Uhr. 
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Treten bei der Herstellung eines Hausanschlusses besondere Erschwernisse auf, z.B. Durchbruch durch alte Fundamente, Findlinge, 
Dükerungen, Kreuzungen, Grundwasserabsenkungen etc., so werden hierdurch entstehende Mehrkosten nach tatsächlichem Auf-
wand zusätzlich zu den Pauschalsätzen berechnet. 
 
 
 
 

3. Hausanschlusskosten für Netzanschlüsse mit einer Anschlussnennweite größer DN 40 oder  
einer Anschlusslänge größer 30 m 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Hausanschlüsse mit einer Anschlussnennweite größer DN 40 oder  
einer Anschlusslänge größer 30 m 

Nach tatsächlichem Aufwand 

Zuschlag für temporären Hausanschluss (vorverlegter Hausanschluss)  
in Verbindung mit der Errichtung eines Hausanschlusses 

Nach tatsächlichem Aufwand 

Temporärer Hausanschluss für Veranstaltungen etc. Nach tatsächlichem Aufwand 
 

4. Entgelte für den Wechsel einer Messeinrichtung wegen mangelnden Schutzes vor Abwasser, 
Grundwasser, Frost usw., wegen Beschädigung der Verplombung und zum Zwecke der  
Befundprüfung 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
bis einschließlich Q3, 16  

249,79 267,28 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
bis einschließlich Q3, 16 als Funkzähler 

401,71 429,83 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
größer Q3, 16  851,21 910,79 

Wechsel einer Messeinrichtung mit einer Nennleistung  
größer Q3, 16 als Funkzähler 

Nach tatsächlichem Aufwand 

 

5. Entgelt für die Veränderung des Hausanschlusses, die durch Änderung oder Erweiterung der 
Kundenanlage erforderlich ist oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst wird 

Position in EUR netto in EUR brutto 

Veränderung des Hausanschlusses, die durch Änderung oder Erweite-
rung der Kundenanlage erforderlich ist, oder aus anderen Gründen vom 
Anschlussnehmer veranlasst wird 

Nach tatsächlichem Aufwand 

 

6. Entgelte für die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Einstellung der Versorgung nach § 33 AVBWasserV  
bei einer Zählernennleistung bis einschließlich Q3,16 

156,25 Unterliegt nicht USt. 

Einstellung der Versorgung nach § 33 AVBWasserV 
bei einer Zählernennleistung größer Q3,16 270,00 Unterliegt nicht USt. 

Einstellung der Versorgung (zeitweilige Stilllegung auf Kundenwunsch) 
bei einer Zählernennleistung bis einschließlich Q3,16 

156,25 167,19 

Einstellung der Versorgung (zeitweilige Stilllegung auf Kundenwunsch) 
bei einer Zählernennleistung größer Q3,16 

270,00 288,90 

Wiederaufnahme am Zählplatz oder an vorhandener Absperrvorrichtung 
bei einer Zählernennleistung bis einschließlich Q3, 16 

156,25 167,19 

Wiederaufnahme am Zählplatz oder an vorhandener Absperrvorrichtung 
bei einer Zählernennleistung größer Q3, 16 270,00 288,90 

Werden zur Einstellung bzw. Wiederaufnahme der Versorgung besondere Arbeiten erforderlich, z.B. physische Abtrennung des 
Hausanschlusses sowie die Wiederaufnahme der Versorgung nach physischer Abtrennung, ist der NUWA berechtigt, anstelle der 
vorgenannten Pauschalen die Kosten nach tatsächlichen Aufwand in Rechnung zu stellen. Dies gilt auch für gescheiterte Versuche, 
sofern der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer das Scheitern zu vertreten hat. 
 
 

7. Entgelte für die Inbetriebsetzung eines Gartenwasserzählers (als Unterzähler) 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Inbetriebsetzung nach § 13 AVBWAsserV 
bei einer Zählernennleistung bis Q3,4  (Unterzähler) 130,00 154,70 

 
 

8. Entgelte für vergebliche Anfahrten und Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Entgelt für eine vergebliche Anfahrt, wenn der Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer diese zu vertreten hat 

123,75 (19 % USt.) 147,26 

Zusätzliches Entgelt für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit  40,50 43,34 

Regelarbeitszeiten des NUWA: Mo – Do: 7.00 bis 15.45 Uhr und Fr: 7.00 Uhr bis 12:15 Uhr. 
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9. Entgelte für die Mahnung fälliger Rechnungsbeträge 
Position in EUR netto in EUR brutto 

Schriftliche Mahnung 5,00 Unterliegt nicht USt. 

Sperrandrohung 7,50 Unterliegt nicht USt. 

Rücklastschrift zzgl. der anfallenden Kosten des Geldinstituts 6,00 Unterliegt nicht USt. 
 

10. Umsatzsteuer    
Maßgeblich sind die jeweiligen Preise ohne Umsatzsteuer (netto). Die jeweils gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer (zurzeit 7 % bzw. 
19%) wird zusätzlich berechnet, sofern nicht etwas Anderes bei der jeweiligen Position vermerkt ist bzw. die Leistung der USt. 
unterliegt. 

Wo ?  Bergstraße 1 in 17326 Brüssow
Wann ?  Eröffnung am Wochenende 
  den 18. und 19.12.2020 
  von 17.00-18.00 Uhr. 

Da der Weihnachtsmarkt abgesagt ist, möchten wir Sie ein-
laden, Lavendelgeschenke zu Weihnachten zu kaufen und 
unsere Lavendelfelder in Grimme zu unterstützen.
Für unsere Besucher haben wir etwas aus Grimme Lavendel 
zum Probieren vorbereitet.
Das werden Sie zukünftig in unserem Zentrum tun können:
- verschiedene Arten von Kunst mit Lavendel aufführen.
- Üben Sie Yoga-Qigong mit Lavendel (auch spezielle Ver-

sion für Kinder und für ältere Menschen) 
- am Kamin sitzen, sich am Feuer wärmen und den Duft 

des beruhigenden Lavendels einatmen.  
- alle Arten von Lavendelgeschenken für die ganze Familie 

und Freunde kaufen.
-	 Ende	Januar	2021	wird	ein	Lehrfi	lm	aus	den	USA	gezeigt,	

wie man die Umwelt der Welt mit einer einfachen Idee 
schützen kann

Lavendel Einladung.
Für alle, die in diesen schwierigen Zeiten eine Pause und 
Seelenfrieden brauchen, der durch Lavendel garantiert wird.

Wegen Corona bitte die üblichen AHA-Maßnahmen ein-
halten.

Ihre Lavendelbauerin, Joanna

Neue Idee in Brüssow!
Die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland.

Kreativ  Lavendel  Zentrum  Uckermark
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Der Sachleistungsbetrag für Ambulante

P�egedienste kann aktuell für Versorgungs-

alternativen eingesetzt werden, wenn der

P�egedienst coronabedingt ausfällt. Andere

PP��eeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn sollten hier die Versorgung

übernehmen.Wenn auch das nicht möglich ist,

haben Sie dieMöglichkeit, sich von NNaacchhbbaarrnn oder

anderen Personen unterstützen zu lassen.

Geben Sie auf sich Acht und fördern Sie Ihre

psychische Gesundheit. Nutzen Sie VViiddeeoocchhaattss, um

auch während der Kontaktbeschränkungenmit

Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Auch

für den Austausch unter p�egenden Angehörigen

gibt es OOnnliinnee--PPlaattttffoorrmmeenn. Der Austausch und der

Zuspruch werden Ihnen guttun. Bei psychischer

Überlastung hilft Ihnen auch die TTeeTeTTeT lleeffoonnsseeeelssoorrggee.

DDiiee eeiiggeennee ppssyycchhiisscchhee
GGeessuunnddhheeiitt ssttäärrkkeenn

Tipps zur Entlastung für pflegende Angehörige

i 06131/2652034(Täglich8-20Uhr)

www.pflegehilfe.org

Weitere Informationen zum Thema Pflege

Wenn Sie die P�ege Ihres Angehörigen kurzfristig

selbst übernehmenmüssen, können Sie P�ege-

unterstützungsgeld als LLoohhnneerrssaattzz gezahlt

bekommen. Dies ist bei kurzfristiger AArrbbeeiittss--

vveerrhhiinnddeerruunngg ffüürr 2200 TTaaTaTTaT ggeemöglich, sofern die

häusliche P�ege sonst nicht sichergestellt werden

kann. Fragen Sie auch Ihren Arbeitgeber nach

Homeof�ce und Überstundenabbau.

Laut einer Studie geben 57 Prozent der pflegenden Angehörigen an, dass sie durch die Corona-Pandemie

stärker belastet sind. Der Verband Pflegehilfe rät, alle Entlastungsmöglichkeiten voll auszunutzen:

FFleexxiibbleerreeVVeeVeVVeV rrwweenndduunnggddeerr
EEnnttlaassttuunnggssleeiissttuunnggeenn

Es besteht noch bis Ende des Jahres die

Möglichkeit, den Entlastungsbetrag i.H.v. 125 €/

Monat für Unterstützungen wie zumBeispiel

NNaacchhbbaarrsscchhaaffttsshhiilffeenn einzusetzen. Voraussetzung

ist, dass diese Unterstützung durch Corona

notwendig geworden ist. Auch nicht verbrauchte

Beträge aus 2019 können Sie noch bis 31.12.2020

in Anspruch nehmen.

AAltteerrnnaattiivveennbbeeiiAAuussffaall
aammbbuulaanntteerrPPffleeggee

PPffleeggeeuunntteerrssttüüttzzuunnggssggeeldd
aalssLLoohhnneerrssaattzz

Nutzen Sie alle Entlastungsmöglichkeiten, die es

im Alltag gibt, um eine Überlastung zu vermeiden.

Ziehen Sie LLiieeffeerrsseerrvviicceess von Supermärkten in

Betracht, fragen Sie bei Ihrem Arzt, ob er Rezepte

per Post schicken kann und lassen Sie sich

P�egehilfsmittel undMMeeddiikkaammeennttee liieeffeerrnn.

Scheuen Sie sich auch nicht, Freunde, Familie und

Bekannte um kleine Hilfsdienste zu bitten.

EEnnttlaassttuunnggdduurrcchh
AAllttaaggsshhiilffeenn

BBeerraattuunnggssaannggeebboottee nnuuttzzeenn
uunnddMMööggliicchhkkeeiitteenn aauusssscchhööppffeenn

Lassen Sie sich zu allenMöglichkeiten für die

OOrrggaanniissaattiioonn vvoonn PP��eeggee zzuu HHaauussee beraten. Unsere

geschulten Berater haben einen umfangreichen

Überblick über verfügbare P�egekräfte in Ihrer

Nähe und können Sie über alle Zuschüsse und

Möglichkeiten aufklären, die Ihnen zustehen. Unter

0066113311// 2266 5522 003344 �nden Sie immer ein offenes

Ohr und wir helfen Ihnen durch die Pandemie.
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Auch in dieser schweren Zeit ist die externe Tagesgruppe
des DRK in Prenzlau für seine Besucher da 

Gewerbliche Anzeige

Seit März 2020 ist auch die Uckermark von der Co-
rona-Pandemie betroffen. Das Team der externen 
Tagesgruppe des DRK in Prenzlau ist auch in dieser 
Zeit für seine Besucher vor Ort und ermöglicht eine 
soziale Teilhabe an der Gemeinschaft, aber in einem 
viel kleineren Rahmen durch die geltenden Coro-
na-Aufl	agen.	Dennoch	haben	wir	den	Spaß	und	die	
Freude an unserer täglichen Arbeit nicht verloren. 

Der Bedarf für das ambulant betreute Einzelwohnen 
für Menschen mit einer Teilhabeeinschränkung wird 
auch durch das DRK angeboten. Sollten auch Sie 
einen Angehörigen mit einer Teilhabeeinschränkung 
zu Hause betreuen, dann können Sie ihm die soziale 
Teilhabe an der Gemeinschaft in unserer Einrichtung 
ermöglichen, wir sind genau das richtige Team und 
stehen Ihnen gern beratend zur Seite. 

Sie erreichen uns unter 
der Telefonnummer 0176 
17000020 in Prenzlau, 
Alfred-Hinrichs-Str. 1.

Wir wünschen Ihnen al-
len eine gute Zeit und 
bleiben Sie gesund.

Ihre Anja Bechly

Für die Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke 

anlässlich unserer

Diamantenen 
Hochzeit

danken wir allen ganz herzlich, 
unseren Kindern und Enkelkindern

sowie allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten.

Besonderer Dank gilt dem Bürgermeister 
der Stadt Brüssow, dem Ortsvorsteher Joachim Vöks 

und allen Freunden vom Mittwochstreff aus Woddow.

Helga und Hans Bluhm
Woddow, im Oktober 2020

Wir 
wünschen 

unseren Leserinnen 
und Lesern ein 

fröhliches 
und besinnliches 

Weihnachtsfest sowie 
ein erfolgreiches und 
gesundes neues Jahr.

Schibri-Verlag

Das nächste Amtsblatt Brüssow 
erscheint am 21. Januar 2021
Redaktionsschluss: 05. 01. 2021
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All meinen Kunden und Geschä� spartnern
wünsche ich � ohe 

Weihnachten und ein
gesundes, neues Jahr!

UMST Klaus Schaffrath

www.uckermark-solartechnik.de
Carmzow 47 a · 17291 Carmzow-Wallmow · Tel. 039854/37733

· Heizung · Sanitär
· erneuerbare Energien

· Projektentwicklung

· Reparatur aller Kraftfahrzeugtypen
· Waschanlage/Unterbodenschutz
· HU und AU

Kfz-Meisterwerkstatt 
Schmidt

17326 Brüssow · Amtsstr. 5 · Tel.: 039742/81962

Frohes

Fest

ELEKTRO-RAKOWEEEEELEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOW
Inh. Michael RakowEEELEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOWLEKTRO-RAKOW

* Elektroinstallationen * Blitzschutz

Amtsstraße 5, 17326 Brüssow, Tel.: 039742/80357
Handy: 0170/5319588, elektro-rakow@t-online.de, 

* Elektroinstallationen * Blitzschutz* Elektroinstallationen * Blitzschutz* Elektroinstallationen * Blitzschutz

Amtsstraße 5, 17326 Brüssow, Tel.: 039742/80357Amtsstraße 5, 17326 Brüssow, Tel.: 039742/80357Amtsstraße 5, 17326 Brüssow, Tel.: 039742/80357

Meinen Kunden & Geschä� spartnern 
ein frohes Fest und ein gesundes 2021!

Woddow Nr. 19a
17326 Brüssow
Tel. 039742/86995
Fu.: 0174/6111222

Ich wünsche allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

BMS Bauelemente Montage Service

Volker Groß

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Immobilien-Makler Ralf Pete und sein Team sind zuver-

lässig, höfl ich, freundlich, pünktlich und pfl egen einen 

angenehmen Umgang mit einer persönlichen Note. Ich 

wurde während des ganzen Prozesses sehr gut bera-

ten und fühlte mich sehr gut aufgehoben. Alle meine 

Fragen, sogar zu Einzelheiten im Vertrag, konnte Herr 

Pete aus dem Stehgreif beantworten. Er war jederzeit 

telefonisch erreichbar bzw. hat nach einer kurzen Zeit 

zurückgerufen. Sein Engagement ging weit über das 

„normale makeln“ hinaus. Eine erfreuliche Seltenheit 

heutzutage. Dafür herzlichen Dank, Herr Pete. 

Herr P. Lutzmann aus Zinnowitz

Alexander Richter • Finkenweg 2 • 17326 Brüssow 
Tel. 039742 / 80727 • 0171/2198211

All meinen Kunden und Geschäftspartnern 
wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest, 
einen fröhlichen Jahreswechsel und alles Gute 
für das Jahr 2021!
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Tel. 0151 121 563 23
waskes@web.de

Springweg 6
17321 Plöwen

Enrico Manthe
Malerarbeiten
Allen Freunden, Bekannten, 
Kunden und Geschäftspartnern 
wünsche ich schöne Weihnachten und 
ein gesundes neues Jahr. Danke für 
Ihr Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit.

Maler- und Tapezierarbeiten • Fassadengestaltung
Dachbeschichtung & Fußbodenarbeiten

Tel. 0151 121 563 23
waskes@web.de

Maler- und Tapezierarbeiten • Fassadengestaltung

Ambulanter Pfl egedienst
Hildrun Vitense
Ambulanter Pfl egedienst

In der Uckermark 

für Sie unterwegs

Wir bedanken uns für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest verbunden 
mit  Gesundheit und Glück 
für das neue Jahr.

Randowtal 039862/2135
Mobil 0172/4326899

Stettiner Straße 45
17309 Pasewalk
Tel. 03973 2078-0

Wir wünschen unseren Mandanten und
Geschä�sfreunden froheWeihnachten und

ein glückliches, erfolgreiches sowie
gesundes neues Jahr.

Friedrichstraße 31
17358 Torgelow
www.listax.de

NEU

Vermietung in …
- große 5-Raum-Wohnung

… € KM + … € NK

- 150 m² Wohn� äche

- toller Ausblick, ruhig

-  2 große Bäder mit Dusche 

und Badewanne
- große Küche

- großer Balkon- großer Balkon

Telefon …

Schalten Sie doch mal eine Privatanzeige in Ihrem Amtsblatt!

Schibri-Verlag
Am Markt 22, 17335 Strasburg (Um.)
Ihre Ansprechpartnerin: Martina Goth

Telefon 039753/22757, Mail goth@schibri.de

Trauerfall

Wir gestalten für Sie individuelle Anzeigen ab 25,- Euro 
in schwarz-weiß und 35,- Euro in Farbe.

Jugendweihe/Konfirmation

Geburtstag,
Ehejubiläum & Hochzeit

Wohnungsvermietung oder -gesuche

Einschulung
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BOREAS bedankt sich für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünscht Ihnen einen guten Start 

und alles Gute für das Jahr 2021 sowie
ENERGIE OHNE ENDE.

www.boreas.de

Vor 30 Jahren begann unsere Windkraftgeschichte, heute versorgen unsere
Wind- und Solarkraftwerke 2 Millionen Menschen in Deutschland mit Naturstrom.

Der richtige
Partner in

stürmischen
Zeiten.

Ich wünsche all meinen Kunden, Freunden, 
Bekannten und Geschäftspartnern 

ein besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr.
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